
Amt: Amt für Planung und Bau 
Abt.: Planung und Denkmalpflege  
 
 
Information für die Bürgerschaft am 21.06.2018 zur Vorlage B 0051/2017 
Bebauungsplan Nr. 50 der Hansestadt Stralsund “Wohngebiet Prohner Straße“ - Aufstel-
lungsbeschluss und Einleitung des 10. Änderungsverfahrens des Flächennutzungsplanes 
der Hansestadt Stralsund 
 
 
Problem:  
Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 50 und die Einleitung des 10. Ände-
rungsverfahrens des Flächennutzungsplanes wurden von der Bürgerschaft am 24.05.2018 
nicht gefasst, da zu dem Zeitpunkt noch nicht alle betroffenen Kleingärtner Entschädigungs-
leistungen erhalten haben.  
 
 
Lösung: 
Die Entschädigungszahlungen für alle betroffenen Kleingärtner innerhalb des geplanten Be-
bauungsplangebietes Nr. 50 sind nun erfolgt, d.h.:  

1. Die LGE hat im März 2018 die Kleingärtner auf den bisherigen städtischen Grundstü-
cken entschädigt. 

2. Mit Zusage zum Kauf der Kirchengrundstücke am 06.06.2018 konnte die LGE kurz-
fristig die Entschädigungszahlungen an die Kleingärtner bis zum 08.06.2018 leisten.  

3. Herr Borbe hat den Nachweis erbracht, dass auf seinen Flächen bis zum 08.06.2018  
alle Entschädigungsleistungen an die Kleingärtner ausgezahlt wurden.   

 
 
gez. Gessert  
 


